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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1961

Norm

ABGB §183 Abs1

Rechtssatz

Handelt es sich um die Adoption eines großjährigen Wahlkindes, erhält dieses dessen ungeachtet den Familiennamen

der Annehmenden, da sich die Ausnahmebestimmung des § 183 Abs 1 dritter Satz ABGB nur auf die Adoption eines

minderjährigen Wahlkindes bezieht.
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